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Grundlage Gesetzgebung 1

International:

z. B. Charta von Venedig

National:

Natur- und Heimatschutzgesetz

Raumplanungsgesetz

Richtlinien der eidgenössischen 

Kommission für Denkmalpflege
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Grundlage Gesetzgebung 2

Kantonal:

Denkmalpflegegesetz

Baugesetz

Gemeinden:

Baureglement

Zonenpläne



Denkmalpflege

Erziehungsdirektion des Kantons Bern / Amt für Kultur ûNr.ü

Bauinventar des Kantons Bern

Gebäude Kanton Bern 363ó000100 %

Im Bauinventar 36ó0009.9 %

schützenswert 13ó0003.6 %

erhaltenswert 23ó0006.3 %

K-Objekte 27ó0007.4 %

Schutzobjekte Kanton 4700 1.3 %

Schutzobjekte national 348 0.1 %
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K- Objekte

- Alle Ăsch¿tzenswertñ eingestuften Objekte.

- Alle Ăerhaltenswertñ eingestuften Objekte, die zu 

einer Baugruppe des Bauinventars gehören.

-Alle Ăerhaltenswertñ eingestuften Objekte, die 

sich in einem Schutzperimeter befinden.

- Alle unter kantonalen (durch Vertrag, Verfügung 

oder Regierungsratsbeschluss) oder 

eidgenössischen Schutz gestellten Objekte.
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Umbauen: BauG Art 10b

Baudenkmäler können nach den Bedürfnissen des 

heutigen Lebens und Wohnens für bisherige oder 

passende neue Zwecke genutzt und unter 

Berücksichtigung ihres Wertes verändert werden. 

Sie dürfen durch Veränderungen in ihrer 

Umgebung nicht beeinträchtigt werden. 
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Schützenswert: BauG Art 10b

Schützenswerte Baudenkmäler dürfen nicht 

abgebrochen werden. Innere Bauteile, 

Raumstrukturen und feste Ausstattungen sind 

ihrer Bedeutung entsprechend zu erhalten. 
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Erhaltenswert: BauG Art 10b

Erhaltenswerte Baudenkmäler sind in ihrem 

äusseren Bestand und mit ihren Raumstrukturen 

zu bewahren. Ein Abbruch ist zulässig, wenn die 

Erhaltung unverhältnismässig ist; im Falle einer 

Neubaute ist das Baudenkmal durch ein 

gestalterisch ebenbürtiges Objekt zu ersetzen.
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Baugesuch bei der 

Baubewilligungsbehörde

Ä

K-Objekt im Bauinventar?

Ä

Wenn ja: Anhörung der Denkmalpflege

Ä

Fachbericht der Denkmalpflege

Ä

Entscheid der Baubewilligungsbehörde
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Beiträge

- Werterhaltende Massnahmen.

- Keine Unterhaltsmassnahmen.

- Begleitung durch die Denkmalpflege.

- Beitragsgesuch vor Baubeginn.
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